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Abwägungsvorschläge

zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes Gemeinde Müssen

Beteiligung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 59 BNatSchG 
anerkannten Verbände gem § 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie Dritter

Für das Gebiet 1:  
"Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule, nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

für das Gebiet 2
"Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Ha mburg-Berlin"

6. Juni 2016



Landesplanungsbehörde

1

 

BLATT: 1

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Schleswig-Holstein - Der Ministerpräsident
Staatskanzlei - Landesplanungsbehörde
vom 25. Mai 2016

Wird zur Kenntnis genommen.

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB



Schleswig-Holstein

BLATT: 2

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

Nachbargemeinden

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

vom 4. April 2016

STELLUNGNAHME:

Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten

Wird durch Hinweise berücksichtigt.



BLATT: 3

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Wird zur Kenntnis genommen.

Ein Hinweis ist bereits in die Begründung des 
Bebauungsplanes Nr. 11 aufgenommen.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Archäologisches Landesamt Schleswig-
Holstein
vom 18.03.2016



vom 14.04.2016

 

BLATT: 4

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN
Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Wird zur Kenntnis genommen.



vom 19.04.2016

zu 1.:
Kenntnisnahme.

zu 2.:
Kenntnisnahme.

zu 3.:

zu 4.:

 

zu 5.:
siehe wie vor.

BLATT: 5

Wird nicht berücksichtigt. Die Zufahrt zum Park & Ride 
Parkplatz erfolgt von der Bergstraße, um diesen 
Verkehr nicht in das Wohngebiet zu bringen.

Wird nicht berücksichtigt. Die Flächen müssen als 
Flächen für Bahnanlagen dargestellt werden. Die 
Gemeinde hat keine Einfluss auf diese Flächen, da sie 
als Bahnanlage planfestgestellt sind.

Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 

Zum Fachdienst Naturschutz:

Als Abgenzugn zwischen der DB Fläche und der Park & 
Ride Anlage wird ein 3,0 m breiter Grünstreifen in der 
verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt.

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

ADRESSE:

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:



zu 6.:

zu Abs. 1:

Zum letzten Absatz

Wird berücksichtigt.

 

BLATT: 6

Aufgrund von massiver Bedenken der DB wird der 
Plangeltungsbereich um die Bahnanlage, im Bebau-
ungsplan Nr. 11, verringert. Gleiches wird vorge-
nommen für die 3. Flächennutzungsplanänderung.

Die Gemeinde hält es für nicht erforderlich alternative 
Standorte für Wohnbebauung zu prüfen. Einzelne 
Bauplätze im Innenbereich stehen nicht mehr zur 
Verfügung. Die Wohnbebauung ist nur ein 
nachranigiges Abfallprodukt des Hauptzieles der 
Gemeinde, Schaffung von P+R Anlagen.

Wird berücksichtigt. 
Es werden die Planungsalternativen dargelegt.

Wie bereits in der Begründung ausgeführt, ist die 
Gemeinde verpflichtet, zum Erhalt der Fläche für die 
P+R Anlage, die gesamte Fläche zu kaufen. Damit die 
Maßnahme wirtschaftlich durchführbar ist wird nach-
rangig Wohnbaufläche in diesem Bereich ausgewiesen.

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

ADRESSE: Dritte § 3 (1) BauGB

Zu Städtebau und Planungsrecht:

Wird zur Kenntnis genommen.

Zu den weiteren Abschnitten

Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB



vom 19.04.2016

BLATT: 7

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

ADRESSE:

BERÜCKSICHTIGUNG:

Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

Wird berücksichtigt im Rahmen der 
Erschließungsplanung.

Zum Gewässerunterhaltungsverband 
Steinau/Büchen, Herzogtum Lauenburg



vom 22.04.2013

 

BLATT: 8

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

ADRESSE: TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden

Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

Eine Überplanung des planfestgestellten DB Bereiches 
mit der Böschung erfolgt somit nicht. 

An der Zufahrt wird festgehalten. Die vorhandene 
Breite von 4,0 m lässt einen Begegnungsverkehr in 
Schrittgeschwindigkeit zu. Die kurze Anbndung für die 
Bahnnutzer hat Vorrang vor alternativen Planungen.

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

STELLUNGNAHME:
Zu Deutsche Bahn AG 
DB Immobilien Region Nord

Die Stellungnahme wird in der Form berücksichtigt, 
dass das DB Gelände aus der Planung 
herausgenommen wird.



Deutsche Telekom AG

Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg

Deutscher Wetterdienst

Stadt Schwarzenbek

BLATT: 9

STELLUNGNAHME:

Landwirtschaftskammer

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:
Von nachfolgend aufgeführten berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
Nachbargemeinden wurden Stellungnahmen 
abgegeben, jedoch keine Anregungen oder 
Bedenken vorgebracht:

BERÜCKSICHTIGUNG:

Handwerkskammer Lübeck

Schleswig-Holstein Netz AG

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck

Landessportverband Schleswig-Holstein

TÖB § 13 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG

3. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE MÜSSEN

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE: Landesplanung

Gebiet 2:   "Südlich Büchener Straße, nördlich der Bahnlinie Hamburg-Berlin"

TÖB § 4 (1) BauGB

Nachbargemeinden

Gebiet 1:   "Westlich Raiffeisenstraße, Sportplatz und Schule , nördlich Kiesteich, südlich Dorfstraße"

Dritte § 3 (2) BauGBTÖB § 4 (2) BauGB

Eigentümer § 13 (2) BauGB


